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Abteilung Angehörigenunterhalt 
Az.t Kr/Ne 

Unterlagen für die Besprechung des Antschefs mit dem 
Chef des Rasse- und prpart er Baus Ber 

l. Die Zahlung von Angehörigenunterhalt.im Ausland durch die Für- 

sorgeoffiziere der Waffen-i erfolgt zur Zeit an Angehörige auslän- 

discher Freiwilliger, 

der Waffen- und der Waffen-h angeschlossenen Verbänden, 
2. Polizeieinheiten, 

Heer ( mit Ausnahme der spanischen Legion), 
—n 
uftwatte, 
ee FE in Dänemark, / 
Selbstschutz in Dänemark und Frankreich, / 
Lanästorm in den Niederlanden, 
Weissruthenischer SD und Grenzschutz, / 
RK-Schwestern und Schwesternhelferinnen, 
„Technische Nothilfe an den Niederlanden, 
/Arbeitsdienst in ällen, / 
=Frontarbeiter, 

N. Hilfswillige der Wehrmacht, die im Kampfgebiet zum y 

iv ur . Einsatz gelangen, 

&) 4 Ferner erfolgen Zahlungen an die Inro-Verbände in Mazedonien-Nord- 

Er griechenland, die der Polizei unterstehen, 

EN der Freiw.Muselmanischen bosnischen Gebirgsdivision 
Ri der Iuselmanischei Gebirgsäivision "Skanderbek" in Kan, 

N der }4-Freiw.Division Krempler in Montene 
' IV und der muselmanischen Hilfswilligen der FR in 7 
Ki | 

' 

er; 

© BB zeuces Ho no om 

MER Serbien. 

4 2. Mtlirkung des OKW bei der Bostsetzung der AU-gütze, 
95 Das OKW wurde früher bei der Festsetzung des Angehörl genunterhaltes 
er für die Fürsorgeoffiziere der Waffen- im Ausland nicht befragt. Le- 

j diglich im Falle der Einführung des Berufsgruppensystens und der 

' Erhöhung der Teuerungszuschläge im Bereich des Fürsorgeoffiziers 
der Waffen-;; Kraatien war die Herbeiführung eines Einvernehmens mi 1 

dem OKW erforderlich, da einerseits die Betreuung für die Freiwilli- 
gen der Wehrmacht von ca, 50 000 Mann in Kroatien vorgesehen ist, 

andererseits die drforderlichen Devisen durch den Wehrmachtsinten- 

danten in Kroatien zur Verfügung gestellt werden müssen, 

"Standartenführer Schmidt erklärt jedoch, dass eine derartige 
Zusammenarbeit nach einer Weisung der Reichsregierung aus dem Jahre 

19%41 zu erfolgen hat. Eine schriftliche UNE befindet sich nich 

in den vorliegenden Akten, 

Bei der Festsetzung des Angehörigenunterhaltes für die übr gen E fe 

Länder wurde bisher das OK# nicht beteiligt. Hit ME ben > 
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17.6.1944 hat jedoch das OKW gebeten, in Zukunft bei Änderung der 

AU=-Sätze bieiligt zu werden, da die Einführung von Teuerungszuschlä- 

gen auch eine Änderung der Sätze für Kriegsbesoldung herbeiführen 

kann. 2 

Gemäss Vermerk über eine Besprechung des j"Hstuf.Sürenhagen mit dem 

OKW. vom 18.7.1944 sieht das OKW keine Veranlassung von Neufestset- 

zung der AU-Sätze befragt zu werden. Es wird lediglich die Unterrich- 

tung, die schon bisher erfolgt ist, für notwendig erachtet, Bei der 

Kriegsbescoldung soll dagegen das OKW in jedem Falle beteiligt werden. 

Diese Regelung dürfte annehmbar sein. 

Gemäss Schnellbrief des Reichsministers des Innern vom 6.6.1942 ist 

das Amt für die Festsetzun, und Änderung des Angehörigenunterhaltes 

für die Fürsorgeoffiziere der Waffen im Ausland zuständig, Neufest- 

setzungen oder Änderungen bedürfen der Zustimmung des Hauptfürsorge- 

und -versorgungsantes-;H im Reichsministerium des Innern, Die Frage 

welche Stelle nach Auflösung des HPVA-I} für die Genehmigung der AU- 

Sätze zuständig geworden ist, wäre zu klären, 

Sehnellbeief des RMdI. vom 6. 6.192 
Schreiben des OKW vom 17.6, 1944, 
Vernerk vom 18.7.1944 

3. Erhöhung des Teuerungszuschlages für Kroatien, 

Das OKW hat mit Schreiben vom 12.7.1944 (Geheim) mitgeteilt, 

dass mit Rücksicht auf die erforderliche Begrenzung der Wehr- | 

machtszahlungen eine weitere Erhöhung des Teuerungszuschlages für 

Kroatien zur Zeit nicht möglich sei. Die Anfang des Jahres 194 

in Kroatien rasch fortschreitende Inflatipen soll in letzter Zeit 

in Grenzen gehalten worden sein, Das IAbegetüge hat sich nach 

den Feststellungen des OKW seit April nicht nennenswert erhöht. 

Ferner wurde auch die verfügte teilweise Anrechnung des Arbeits- 

einkommens auf den zu gewährenden Unterhalt nicht aufgehoben. Das 

OKW wirä diese Fragen nach einigen Monaten von sich aus einer 

erneuten Prüfung unterziehen; 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei den Anfang des Jahres 1944 

mit dem OKW geführten Brsprechungen die Festsetzung eines Teuse- 

rungszuschlages von 300% vereinbart wurde. Bei der Schlussbe- 

sprechung beim OKW am 22.3.1944 war das Amt nicht vertreten, än 

dieser Besprechung hat 4-Hstuf. Kukatsch vom Wirtschafts- und Ver- 

waltungshauptamt teilgenommen; Das Amt hat der Verminderung des 

Teuerungszuschlages auf 200% und der teilweisen Anrechnung des 3 

Arbeitseinkommens nicht zugestimmt. 
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4, Beschwerden der Angehörigen und Einberufenen, 

Zwecks rascherer Abwicklung der immer noch in steigendem Maße einge» 

henden Beschwerden von Angehörigen und Einberufenen, die in den 

meisten Fällen über die Truppenteile geleitet werden, wurde die 

Einrichtung von Beschwerdeprüfstellen in Rumänien, Kroatien und 

‚Ungarn befohlen, Die Beschwerden gegen zu geringer Festsetzung des 

Angehörigenunterhaltes in den übrigen Ländern sind an sich gering 

und erfordern keine besonderen Massnahuen, 

Rumänien: 

Die Kosten der Lebenshaltung haben sich in den letzten Monaten vollen 

erhöht, Der festgesetzte Angehörigenunterhalt reicht zur Bestreitung 

der Lebenshaltungskosten nicht aus. Bine Erhöhung des Angehörigen- 

unterhaltes ist nicht möglich, da die erforderlichen Devisen nicht 

zur Verfügung stehen, Die monatlich zugteilten Devisen reichen zur 

Auszahlung des Festgesetzten Angehörigenunterhaltes nicht aus. 

Der Fürsorgeoffizier der Wuffen-) Rumänien muss daher in Zusammen- 

arbeit mit den Ortswaltungen der NSV Einbehaltungen von Angehöri gen- 

unterhalt in jenen Fällen durchführen, bei wo dies den Al=-Eimpfängern 

zugemutet werden kann. Die einbehaltenen Beträge werden den AU-En- 

pfängern vorerst in Reichsmark gutgeschrieben und sollen zu einem | 

späteren Zeitpunkt ausgezahlt werden. In grösseren Städten und in 

Inäustriegebieten können diese Einbehaltungen nicht durchgeführt 

werden, Die Höhe der Einbehaltungen wird vom Pürsorgeoffizier der 

Waffen- Rumänien mit monatlich 15 bis 20 Millionen beziffert. Die 

zur Auszahlung gelangenden Lei-Beträge bdtragen monatlich 160-Milli- 

onen. In den letzten Monaten haben’ sich bedeutende Verzögerungen in 

der Dajfsenzuteilung ergeben. Der Angehörigenunterhalt für den Monat 

Mai 1944 konnte daher erst Ende Juni 1944 zur Auszahlung gelangen. 
Der Devisenbedarf für den Monat Juni 1944 war bis Mitte Juli noch 

nicht gedeckt, Der Zeitpunkt der voraussichtlichen Auszahlung des 

Angehörigenunterhaltes für Juni steht daher noch nicht fest, 

Die Beschwerden der Unterhaltsberechtigten und der Einberufenen rich“ 

ten sich in der Hauptsache gegen den zu geringen Angehörigenunter- 

halt, gegen die vorgenommenen Einbehaltengen und gegen die Verzöge- 

rung in der Auszahlung. Darüberhinaus musste» jeäoch auch festge- 

stellt werden, dass sich nicht unbedeutende Verzögerungen in der Be- 

arbeitung der Anträge ergeben. Der Chef des Autes hat daher die | 
Leistung von Überstunden befohlen, damit die ORTEN REN 

bis Ende Juli 1944 beseitigt werden können. f 

ne TE iin 
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Keatien: 

Die Beschwerden, die hauptsächlich über die Felüpostprüfstelle laufen, 

weisen durch die mit Wirkung vom 1.4.1944 erfolgte RBinführung des Be- 

rufsgruppensystens eine und Erhöhung des Teusrungszuschlages auf 200% 

einen merklichen Rückgang auf, Durch zur Verfügungstellung von Lebens- 

mitteln in einzelnen Gebieten konnten weiters äle Notgffgen der Unter- 

haltsberechtigten stark vermindert werden. Die wirtschaftliche Lage der 

Unterhaltsberechtigten in den von Banden beärohten Gebleten ist dagegen 

nach wie vor schwierig. Grosse Schwierigkeiten bereitet auch die 

Betreuung der vielen Flüchtlinge in den Lagern, 

Ungarns 
Für Ungarn wurde rückwirkend von 1.4,1944 die Einführung des Berufs- 

gruppensystens und die. damit verbundene Erhöhung der Unterhaltsleistung 

genehmigt. Die Beschwerden gegen den zu geringen Unterhalt werden da- 

durch nach der erfolgten Neuberechnung beseitigt werden können. In die 

in Frage kommenden Truppenteile wurde vom Amt ein Rundschreiben heraus- 

gegeben, damit die Einberufenen wn der Erhöhung in Kenntnis gesetzt 

werden und Beschwerden unterlassen. / 

Über Beschwerden gegen die Höhe der Festsetzung des Unterhaltes hat 

bisher das Fürsorge- und Vursorgungskommando entschieden, Nach Auf- 

lösung dieser Kommandos schlage ich vor, dass derartige Imtscheidungen | 

vom Fürsorge und Versorgungskommando bei den Höheren I und Polizeifüh- 

je rern zu treffen sind, um eine weitere Belastung des Amtes zu vermeiden, 

In den Ländern, in denen ein Höherer }%- und Polizeiführer bisher nicht 

eingesetzt wat, wird die Ernennung Höherer IW=und Polizeiführer in 4 

Vorschlag gebracht, 

6. Al-Zahlungen au Angehörige von eusländischen Freiwilligen die Tüdinner 

o n sind, 

Der Chef des Rasse- und Sied’ungshauptamtes-/; hat am 27.8,1%3 entschie- 
den, dass AU-Zahlungen an Angehörige von Ii-Freiwilligen, die Jüdinnen 
oder Zigeunerinnen sind, sofort einzustellen sind. Die Entlassung der 
betreffenden }"Freiwilligen sollte beim Chef des IHauptamtes ii u 
Ungeeignetheit beantragt werden. 

Die Anschriften der zu entlassenden Freiwilligen wurden dem HPVA-J be- 
kanntgegeben. Nach den Berichten der Fürsorgeoffiziere der Waffen 
im Ausland sind Entlassungen bisher noch nicht erfolgt. Der Chef des 
RuSsBA.-, 5-Gruppenführer Turner wurde daher unter dem 20.7.1944 
gebeten, die Angelegenheit von dortaus zu klären, (o 



Left-lop Aligned 

9% 

5. 

Ein Verzeichnis der zu entlassenden I“Freiwilligen wurde beigefügt. 

Zur Vermeidung von Notlagen wurden die Fürsorgeoffiziere der Waffen 

im Ausland ermächtigt, in derartigen Fällen einmalige Beihilfen zu g0- 

währen, 

7. Erlass des Reichsführers- über die Zahlung von Familienunterhalt_ 

der Waffen im Ausland bei eheähnlichen Verhältnissen, 

Der Chef des Rasse- und Siedlungshauptantes- wurde unter dem 20.7.1944 

gebeten, zu entscheiden, ob dieser Erlass auch auf volksfrende Frei- 

willige der Waffen-; im In- und Ausland anzuwenden ist. Es ergeben sich 

im Zusammenhang mit diesem Erlass viele Fälle, wo die rechtliche Ehefrau 

und auch die Lebengefährtin un Gewährung von Angehörigenunterhalt er- 

suchen, Ich bitte eine Klärung dahingehend herbeizuführen, ob in diesen 

Fällen die rechtliche Ehefrau in Anlehnung an die Bestimmungen des 

EFU-DV für das Inland als geschiedene Ehefrauen anzusehen sind, die dann 

Anspruch auf Gewährung von Angehörigenunterhalt besitzen, wenn der Ein- 

berufene bisher für den Unterhalt aufgekommen ist, oder die rechtmägsige 

Ehefrau nicht mehr in der Lage ist, ihren Lebensunterhalt selbst zu ver- 

dienen. ; 

8. Zahlung von Angehörigenunterhaält in Griechenland, 

Die Zahlung des Angehörigenunterhaltes in Grieehenland in der Landes- 

währung ist infolge der dort herrschenden Inflation nicht möglich, Der 

Wehrmachtskurs für 60 000 driechiche Drachmen beträgt 1,-—-RM, Es wurde 

daher vorgeschlagen, anstelle von Geläbeträgen Lebensmittel als Ange- 

hörigenunterhalt zur Verfügung zu stellen. Die Bereitstellung der dr 

forderlichen Lebensmittel ist möglich. Das Rasse- und Siedlungshauptant-H 

wurde gebeten, eine Verfügung des Reichsführers-J für das I4-Truppen- 

wirtschaftslager über den I"Wirtschafter Südost in Belgrad zwecks 

Zuteilung und Auslieferung der entsprechenden Lebensmittelmengen herbei- 

zuführen, Die Freiwilligenverbände in Griechenland sind dem Befehlshaber 

der Ordnungspolizei in Athen unterstells. Die Angelegenheit ist dring- 

lich, da ca. looo Freiwillige bereits eingezogen sind, 

Zahlung von Angehörigenunterhalt in Bulgarien 

Aus Bulgarien sind zur Zeit 139 Freiwillige eingezogen worden. Die Er- 

richtung einer Dienst- oder Nebenstelle eines Fürsorgeoffiziers der Waf- 

fen-s4 würde bei der bulgarischen Regierung auf Schwierigkeiten stossen, 

da diese Freiwilligen illega?! gemustert wurden, Ausserden handelt es 

sich nur um eine geringe Anzahl von Freiwilligen. Die Festsetzung und 

Auszahlung des Angehörigenunterhaltes erfolgt nach Inlandsgrundsätzen 

durch das Deutsche Generalkonsulat in REN Die zur Auszahlung ._ 

m 
——— r a . - E a ne ID na ana anne Lan. nr en ee RATTEN EB Ir SET REN EEE Ten TI nn FE 
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ten Beträge werden in Reichsmark dem Auswärtigen Amt erstattet. Mit 

Rücksicht auf die inzwischen eingetretiene Teuerung wurde das Auswärtige 

Amt gebeten, die Kosten in der Lebenshaltung in Bulgarien zu prüfen und 

gegebenenfalls dan Teuerungszuschlag zu erhöhen, 

lo. Zahlung von Angehörigenunterhalt in der Schweiz 

Gemäss Erlass des R.eichsministers des Innern wird Familienunterhalt an 

die Angehörigen vohksdeutscher Freiwilliger, die in der Schweiz ihren 

Wohnsitz haben, durch die Deutsche Auslandsvertretung gezahlt. Die 

Zahlung von Familienunterhalt an die Angehörigen volkefrender Frei- 

williger aus der Schweiz wird bisher vom Auswärtigen Aut abgelehnt, 

Eine direkte Zahlung durch das Ant bereitet Schwierigkeiten, da 

1. die erforderlichen Devisen nicht zur Verfügung stehen 

und 

2. für die Prüfung der wirtschaftlichen Lage der Unter- 

haltsberechtigten eine geeignete Stelle in der Schweiz 

nicht vorhanden ist, 

Ich bitte diese Angelegenheit zu klären und schlage vor, beim Reichs- 

minister des Innern die Herausgabe eines Erlasses zu erwirken, wonach 

für die Zahlung des Familienunterhaltes in der Schweiz an die Ange- 

hörigen vohksfrender Freiwilliger ebenfalls die Deutsche Auslandsver- 

tretung zuständig ist. 

11. Statistische Angaben für den Monat Juni 1 über die Zahl der 

Einberufenen, der gestellten AU-Anträge und der monatlichen A 

zahlungen (siehe Anlage,) 

12, Zahlung von Familienunterhalt im Ausland ( siehe An nde 

bericht der Abteilung Familienunterhalt, 

73. YUD- £ , ’- DR, ’ /anhı Anlage 

Prag II, den 22.Juli 1944 

A Prandy 
m=Untersturmführer (F) 

| | 

it-Buttorn Alignecl 
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Abteilung Angehörigenunterhalt 
Az. Kr/Ne 
Een en 

Unterlagen für die Besprechung des Anmtschefs mit dem 
Chef des Rasse- und Siedlungshauptantes-;} 

1. Die Zahlung von Angehörigenunterhalt im Ausland durch die Für- 
sorgeoffiziere der Waffen erfolgt zur Zeit an Angehörige auslän- 
discher Freiwilliger, 

der Waffen; und der Waffen-4 angeschlossenen Verbänden, 
zn Polizeieinheiten, > 

Heer ( mit Ausnahme der spanischen Legion), 
Marine 
Luftwaffe, 
Zollgrenzschutz in Dänemark 
Selbstschutz in Dänemark und Frankreich, | 
Landstorm in den Niederlanden, \ 
Weissruthenischer SD und Grenzschutz, 
RK-Schwestern und Schwesternhelferinnen, 
Technische Nothilfe An den Niederlanden, 
Arbeitsdienst in s4ı4en Fällen, 
h=Frontarbeiter, 
Hilfswillige der Wehrmacht, die im Kampfgebiet zum 
Einsatz gelangen, 

Ferner erfolgen Zahlungen an die Imro-Verbände in Mazedonien-Nord- 
griechenland, die der Polizei unterstehen, 

der Freiw.Nuselmanischen bosnischen Gebirgsdivision 
a Muselmanischen"Gebirgsdivision "Skanderbek"” in Älbe- 

en 
der h-Freiw.Division Krempler in Montenegro 
ee gas muselmanischen Hilfswilligen der Wehrmacht in 

zbien, 

2. MitWirkung des OKW bei der Festsetzung der AU-Jätze, 
Das OKW wurde früher bei der Festsetzung des Angehöri genunterhaltes 

> für die Fürsorgeoffiziere der Waffen-l im Ausland nicht befragt. Le- 
| diglich im Falle der Einführung des Berufsgruppensystens und der 

Erhöhung der Teuerungszuschläge im Bereich des Fürsorgeoffiziers 
der Waffen Kreatien war die Herbeiführung eines Einvernehmens mi + 
dem OKW erforderlich, da einerseits die Betreuung für die Freiwilli- 
gen der Wehrmacht von ca. 50 000 Mann in Kroatien vorgesehen ist, 
andererseits die drforderlichen Devisen durch den Wehrmachtsinten- 
danten in Kroatien zur Verfügung gestellt werden müssen, 

h-Standartenführer Schmidt erklärt jedoch, dass eine derartige 
Zusammenarbeit nach einer Weisung der Reichsregierung aus dem Jahre 
1941 zu erfolgen hat, Eine schriftliche Anweisung befindet sich nich! 
in den vorliegenden Akten, 

Bei der Festsetzung des Angehörigenunterhaltes für die übrigen 
Länder wurde bisher das OKW nicht beteiligt. Wit Schreiben vom 

oBErKUuRrbR Mo AO um 

Y 

Righit-Bottorn Allgnec) | | | b; | 
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Ra: 

17.6.1944 hat jedoch das OKW gebeten, in Zukunft bei Änderung der 
AU-Sätze bheiligt zu werden, da die Einführung von Teuerungszuschlä- 
gen auch eine Änderung der Sätze für Kriegsbesoldung herbeiführen 
kann, : 

Gemäss Vermerk über eine Besprechung des j"Hstuf.Sürenhagen mit dem 
OKW. vom 18.7.1944 sieht das OKW keine Veranlassung von Neufestset- 
zung der Al-Säbze befragt zu werden, Es wird lediglich die Unterrich- 
tung, die schon bisher erfolgt ist, für notwendig erachtet, Bei der 
Kriegsbesoldung soll dagegen das OKW in jedem Falle beteiligt werden, 
Diese Regelung dürfte annehmbar sein, 

Gemäss Schnellbrief des Reichsministers des Innern vom 6.6.1942 ist 
das Ant für die Festsetzung und Ändeming des Angehörigenunterhaltes 
für die Fürsorgeoffiziere der Waffen- im Ausland zuständig, Neufest- 
setzungen oder Änderungen bedürfen der Zustimmung des Hauptfürsorge- 
und -versorgungsantes-h im Reichsministerium des Innern, Die Frage 
welche Stelle nach Auflösung des HPVA-44 für die Genehmigung der AU- 
Sätze zuständig geworden ist, wäre zu klären, 

Schnellbeief des RMÄAI. vom 6.6.1942 
Schreiben des OKW vom 17.6.1944 
Vermerk vom 18.7.1944 

3. Erhöhung des Teuerungezusählages für Kroatien, 
Das OKW hat mit Schreiben vom 12.7.1944 (Geheim) mitgeteilt, 
dass mit Rücksicht auf die erforderliche Begrenzung der Wehr- 
machtszahlungen eine weitere Erhöhung des Teuerungszuschlages für 
Kroatien zur Zeit nicht möglich sei, Die Anfang des Jahres 1944 
in Kroatien rasch fortschreitende Inflation soll in letzter Zeit 

‚ in Grenzen gehalten worden sein, Das Plölscotice hat sich nach 
den Feststellungen des OKW seit April nicht nennenswert erhöht, 
Ferner wurde auch die verfügte teilweise Anrechnung des Arbeits- 
einkommens auf den zu gewährenden Unterhalt nicht aufgehoben, Das 
OKW wird diese Fragen nach einigen Monaten von sich aus einer 
erneuten Prüfung unterziehen, 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei den Anfang des Jahres 1944 
mit dem OKW geführten Besprechungen die Festsetzung eines Teue- 
rungszuschlages von 300% vereinbart wurde, Bei der Schlussbe- 
sprechung beim OKW am 22.3.1944 war das Amt nicht vertreten, An 
dieser Besprechung hat }-Hstuf. Kukatsch vom Wirtschafts- und Ver- 

' waltungshauptamt teilgenommen, Das Amt hat der Verminderung des 
Teuerungszuschlages auf 200% und der teilweisen Anrechnung des 
Arbeitseinkommens nicht zugestimmt. 

12 
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Fl Bericht des ustat. Kriesche vom 10.7.1944 x 

sy% 

4. Beschwerden der Angehörigen und Einberufenen, 

Zwecks rascherer Abwicklung der immer noch in steigendem Maße einge- 

henden Beschwerden von Angehörigen und Einberufenen, die in den 

meisten Fällen über die Truppenteile geleitet werden, wurde die 

Einrichtung von Beschwerdeprüfstellen in Rumänien, Kroatien und 

Ungarn befohlen, Die Beschwerden gegen zu geringer Festsetzung des 

Angehörigenunterhaltes in den übrigen Ländern sind an sich gering 

und erfordern keine besonderen Massnahmen, 

en? 

Die Kosten der Lebenshaltung haben sich in den letzten Monaten welter 

erhöht. Der festgesetzte Angehörigenunterhalt reicht zur Bestreitung 

der Lebenshaltungskosten nicht aus, Eine Erhöhung des Angehörigen- 

unterhaltes ist nicht möglich, da die erforderlichen Devisen nicht 

zur Verfügung stehen, Die monatlich zugteilten Devisen reichen zur 

Auszahlung des Festgesetzten Angehörigenunterhaltes nicht aus. 

Der Fürsorgeoffizier der Wuffen-j; Rumänien muss daher in Zusammen- 

arbeit mit den Ortswaltungen der NSV Einbehaltungen von Angehörigen- 

unterhalt in jenen Fällen- durchführen, »et wo dies den Al-Empfängern 

zugemutet werden kann, Die einbehaltenen Beträge werden den AU-Em- 

pfängern vorerst in Reichsmark gutgeschrieben und sollen zu einem 

späteren Zeitpunkt ausgezahlt werden. In grösseren Städten und in 

Industriegebieten können diese Einbehaltungen nicht durchgeführt 

werden. Die Höhe der Einbehaltungen wird vom Fürsorgeoffizier der 

Waffen-, Rumänien mit monatlich 15 bis 20 Millionen beziffert, Die 

zur Auszahlung gelangenden Lei-Beträge betragen monatlich 160-Mi111- 

onen. In den letzten Monaten haben sich bedeutende Verzögerungen in 

der Dejfsenzuteilung ergeben. Der Angehörigenunterhalt für den Monat 

Mei 1944 konnte daher erst Ende Juni 1944 zur Auszahlung gelangen, 

Der Devisenbedarf für den Monat Juni 1%4 war bis Mitte Juli noch 

nicht gedeckt. Der Zeitpunkt der voraussichtlichen Auszahlung des 

Angehörigenunterhaltes für Juni steht daher noch nicht fest, 

Die Beschwerden der Unterhaltsberechtigten und der Einberufenen rich- 

ten sich in der Hauptsache gegen den zu geringen Angehörigenunter- 

halt, gegen die vorgenommenen Finbehaltengen und gegen die Verzöge- 

rung in der Auszahlung, Darüberhinaus mussten jedoch aueh festge- 

stellt werden, dass sich nicht unbedeutende Verzögerungen in der Be- 

arbeitung der Anträge ergeben, Der Che? des Amtes hat daher die 

Leistung von Überstunden befohlen, damit die festgestellten Rückstän 

bis Ende Juli 194 beseitigt werden können, Y/ 

t-Bottorn Akon dJ 
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Die Beschwerden, die hauptsächlich über die Feldpostprüfstelle laufen, 

weisen durch die mit Wirkung vom 1.4.1944 erfolgte Einführung des Be- 

rufsgrupvensystems eine und Erhöhung des Teuerungszauschlages auf 200% 

einen merklichen Rückgang auf, Durch zur Verfügungstellung von Lebens- 

mitteln in einzelnen Gebieten konnten weiters die Notg/igen der Unter“ 
haltsberechtigten stark vermindert werden. Die wirtschaftliche Lage der 

Unterhaltsberechtigten in den von Banden bedrohten Gebieten ist dagegen 
nach wie vor schwierig, Grosse Schwierigkeiten bereitet auch die 

Betreuung der vielen Flüchtlinge in den Lagern, 

Ungamnı | 
Für Ungarn wurde rückwirkend vom 1.4.1944 die Einführung des Berufs- 

gruppensystens und die damit verbundene Erhöhung der Unterhaltsleistung 

genehmigt. Die Beschwerden gegen den zu geringen Unterhalt werden da- 

durch nach der erfolgten Neuberechnung beseitigt werden können, An die 

in Frage kommenden Truppenteile wurde vom Amt ein Rundschreiben heraus- 

gegeben, damit die Einberufenen von der Erhöhung in Kenntnis gesetzt 

werden und Beschwerden unterlassen. Y% 

EEE 

5, Fürsorgekommandos bei den Höheren 
Über Beschwerden gegen die Höhe der Festsetzung des Unterhaltes hat 

bisher das Fürsorge- und Versorgungskommando entschieden, Nach Auf- 

lösung dieser Kommandos schlage ich vor, dass derartige Entscheidungen 

vom Fürsorge und Versorgungskommando bei. den Höheren I" und Polizeifüh- 

rern zu treffen sind, um eine weitere Belastung des Amtes zu vermeiden, 

In den Ländern, in denen ein Höherer I und Polizeiführer bisher nicht 

eingesetzt wat, wird die Ernennung Höherer }=und Polizeiführer in 

Vorschlag gebracht. | 

. Al-Zahlungen an Angehörige von ausländischen Freiwilligen die Zuiinnes 

* Zügeunerinnen sind, 

Der Chef des Rasse- und Siedlungshauptamtes-5j} hat am 27.8.1%3 entschie- 
den, dass AU-Zahlungen an Angehörige von I=Freiwilligen, die Jüdinnen . 

oder Zigeunerinnen sind, sofort einzustellen sind. Die Entlassung der 

betreffenden }“Freiwilligen sollte beim Chef des I4-Hauptamtes BR 

Ungeeignetheit beantragt werden. 

Die Anschriften der zu entlassenden Freiwilligen wurden dem HFVAh be- 

kanntgegeben. Nach den Berichten der Fürsorgeoffiziere der Waffen 

im Ausland sind Entlassungen bisher noch nicht erfolgt. Der Chef des 

RusHA.h, I=Gruppenführer Turner wurde daher unter dem 20.7.1%4 Y\ 

gebeten, die Angelegenheit von dortaus zu klären, 0 WW. 

a — um nn - Eee Right-Bottorn Alignes) | 
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Ein Verzeichnis der zu entlassenden }i-Freiwilligen wurde beigefügt. 

Zur Vermeidung von Notlagen wurden die Fürsorgeoffiziere der Waffen 

im Ausland ermächtigt, in derartigen Fällen einmalige Beihilfen zu ge- 

währen. 3 

7. Erlass des Reichsführers- über die Zahlung von Familienunterhalt . 

der Waffen- im Ausland bei eheähnlichen Verhältnissen, 

Der Chef des Rasse- und Siedlungshauptantes-i} wurde unter dem 20.7.1944 

gebeten, zu entscheiden, ob dieser Erlass auch auf volks£remde Frei- 

willige der Waffen-} im In- und Ausland anzuwenden ist. Es ergeben sich 

im Zusammenhang mit diesem Erlass viele Fälle, wo die rechtliche Shefrau, 

und auch die Lebengefährtin un Gewährung von Angehörigenunterhalt er-. 

suchen. Ich bitte eine Klärung dahingehend herbeizuführen, ob in diesen 

Fällen die rechtliche Ehefrau in Anlehnung an- die Bestimmungen des 

EFU-DV für das Inland als geschiedene Ehefrauen anzusehen sind, die dann 

Anspruch auf Gewährung von Argehörigenunterhalt besitzen, wenn der Ein- 

berufene bisher für den Unterhalt aufgekommen ist, oder die rechtmägsige 

Ehefrau nicht mehr in der Lage ist, ihren Lebensunterhalt selbst zu ver- 

dienen, 

8. Zahlung von Angehörigenunterhalt in Griechenland, 

Die Zahlung des Angehörigenunterhaltes in Grieehenland in der Landes- 

währung ist infolge der dort herrschenden Inflation nicht möglich, Der 

Wehrmachtskurs für 60 000 driechische Drachmen beträgt 1,-—RM. Es wurde 

daher vorgeschlagen, anstelle von Geldbeträgen Lebensmittel als Ange- 

hörigenunterhalt zur Verfügung zu stellen. Die Bereitstellung der dr 

forderlichen Lebensmittel ist möglich. Das Rasse- und Siedlungshauptamt-/l 

wurde gebeten, eine Verfügung des Reichsführers-j für das =Truppen- 

wirtschaftslager über den Ii-Wirtschafter Südost in Belgrad zwecks 

Zuteilung und Auslieferung der entsprechenden Lebensnittelmengen herbei- 

zuführen. Die Freiwilligenverbände in Griechenland sind dem Befehlshaber 

der Oränungspolizei in Athen unterstells. Die Angelegenheit ist äring- 

lich, da ca. 1000 Freiwillige bereits eingezogen sind, 

Zahlung von Angehörigenüunterhalt in Bulgarien 

Aus Bulgarien sind zur Zeit 139 Freiwillige eingezogen worden. Die Er- 

richtung einer Dienst- oder Nebenstelle eines Fürsorgeoffiziers der Waf- 

fen würde bei der bulgarischen Regierung auf Schwierigkeiten stossen, 

da diese Freiwilligen illega’ gemustert wurden, Ausserdem handelt es 

sich nur um eine geringe Anzahl von Freiwilligen. Die Festsetzung und 

Auszahlung des Angehörigenunterhaltes erfolgt nach Inlanäsgrundsätzen 

durch das Deutsche Generalkonsulat in Skoplje. Die zur Auszahlung gelan 

£ : 
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ten Beträge werden in Reichsmark dem Auswärtigen Amt erstattet. Mit 

Rücksicht auf die inzwischen eingetreiiene Teuerung wurde das Auswärtige 

Amt gebeten, die Kosten in der Lebenshaltung in Bulgarien zu EEE und 

gegebenenfalls dan Teuerungszuschlag zu erhöhen, j 

lo. Zahlung von Angehörigenunterhalt in der Schweiz { 
1 

Genäss Erlass des Reichsministers des Innern wird Familienunterhalt an 

die Angehörigen vohksdeutscher Freiwilliger, die in der Schweiz ihren 

Wohnsitz haben, durch die Deutsche Auslandsvertretung gezahlt. Die 

Zahlung von Familienunterhalt an die Angehörigen volksfremder Frei- 

williger aus der Schweiz wird bisher vom Auswärtigen Aut abgelehnt, n 

Eine direkte Zahlung durch das Amt bereitet Schwierigkeiten, da 1 

1. die erforderlichen Devisen nicht zur Verfügung stehen | 

und 

2. für die Prüfung der wirtschaftlichen Lage der Unter- 

haltsberechtigten eine geeignete Stelle in der Schweiz 

nicht vorhanden ist. 

Ich bitte diese Angelegenheit zu klären und schlage vor, beim Reichs- 

minister des Innern die Herausgabe eines Erlasses zu erwirken, wonach 

für die Zahlung des Familienunterhaltes in der öchweiz an die Ange- 

hörigen vobksfrender Freiwilliger ebenfalls die Deutsche Auslandsver-' 

tretung zuständig ist. 

11, Statistische Angaben für den Monat Juni 1944 über die Zahl der 

Einberufenen, der gestellten AU-Anträge und der m tlic Aus» 

E zahlungen (siehe Anlage,) 

12. Zahlung von Familienunterhalt im Auslan eh de 

bericht der Abteilung Familienunterhalt 
[ \ 

13. FU Uhr AR; 2 Pur zo /aurs All 

Prag II, den 22.dJuli 194 
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‚Abteilung Angehörigenunterhalt 
Az.ı Xr/Ne 

Unterlagen für die Besprechung des Amtschefs mit dem 
Chef des Rasse- und Siedlungshauptamtes-" 

Zahlung von Familienunterhalt im Inland 

Gemäss Punkt 8 des Brlasses des Reichsministers des Innern vom 

3.12.1941 = V£ 188/41 - 7905 - werden im Inland lebende Angehörige 

von Einberufenen ausländischer Staatsangehörigkeit, die der Waffen-HH 

oder einem der Waffen-j} angeschlossenen Verband angehören, aus“ 

schliesslich von dem Fürsorge- und Versorgungsant der Waffen-} Ausland 

in Berlin, jetzt Amt für Angehörigenunterhalt im Ausland betreut. 

Vorher haben die Stadt- und Landkreise den Familienunterhalt auch 

an die Angehörigen ausländischer Freiwilliger in gleicher Weise wie 

an deutsche Staatsangehörige gezahlt, 

Die Festsetzung des Familienunterhaltes für die Angehörigen aus- 

ländischer Freiwilliger erfolgt ausschliesslich nach Inlandsgrund- 

sätzen. Beihilfen werden in grosszügiger Weise im Sinne des EFU-DY 

gewährt. Die Bürgermeister und Landräte am Wohnsitz der Angehörigen 

werden in allen Fällen von der Zahlung des Familienunterhaltes in 

Kenntnis gesetzt, damit Doppelzahlungen vermieden werden. 

Die zentrale Zahlung des Familienunterhaltes durch das Amt für Ange» 

hörigenunterhalt hat sich insofern bewährt, da 

1. alle Angehörigen gleichmässig auch in Bezug auf die 

Gewährung von Beihilfen betreut werden, Bei den Bürger- 

meistern Ind Landräten ist oft eine unterschiedliche 

Auslegung der gesetzlichen Bestimmungen festzustellen, 

2, Familienunterhalt wurde von hieraus auch bei Vorliegen 

eines eheähnlichen Verhältnisses gemäss Reichsführerer- 

lass gewährt, was derzeit bei den Bürgermeistern und Land- 

räten, die ausschliesslich die gesetzlihen Bestimmungen 

in Anwendung bringen, nicht möglich ist, 

3, Die Übertragung der Zahlung des Familienunterhaltes 

£ von einem Fürsorgeoffizier der Waffen-; im Ausland an das 

hiesige Amt oder umgekehrt, bei Übemieälung der Ange- 

hörigen ergibt keine Schwierigkeiten, während die Ab- 

gabe der Akten an die Bürgermeister und Lanädräte sich 

umständlicher gestalten würde», zumal die Berechnung 

des Unterhaltes im Ausland nach anderen Grundsätzen er- 

folgt. 

it-Bottorn Allgneel 

R \ air 



Left-lop Aligned 

- 2 = 

4, In vielen Fällen wird Familienunterhalt durch das 

hiesige Amt an ins Reichsgebiet übergesiedelte Angehörige 

gewährt, während gleichzeitig der Fürsorgeoffizier der 

Waffen im Ausland für dort noch bestehende Verpflich“ 

tungen (Miete, Versicherungen, Abzahlungsverpflichtungen). 

Zahlungen leisten muss. 

5, Ledige Einberufene, die keinen Anspruch auf Gewährung von 

Angehörigenunterhalt besitzen, erhalten in einigen Län- 

dern eine laufende Wirtschaftsbeihilfe. Haben diese Frei» 
willigen z.B. im Inland uneheliche Kinder, so kann ohne 

besondere Schwierigkeiten der für die Kinder zu leistende 
Unterhalt im Wege des Buchausgleichs transferiert werden, 

um zu vermeiden, dass die meist höhere laufende Wirt- 

schaftsbeihilfe wegen Gewährung von Familienunterhalt im 

Inland eingestellt werden muss, 

6. Die Angehörigen ausländischer Freiwilligen, die ins 

Reichsgebiet übersiedeln, erhalten hier in den meisten 

Fällen einen geringeren Familienunterhalt als sich aus de! 

Umrechnung des im Ausland gezahlten Unterhaltes ergibt. 
Dadurch ergeben sich viele Beschwerden, die durch ent“ 

sprechende Auiklärung von hieraus leicht beseitigt werden 

können. Den Bürgermeistern und Landräten sind dagegen die 

im Ausland geltenden Bestimmungen nicht hinreichend be=- 

kannt, um die sich ergebenden Unterschiede aufklären 

zu können, 

Nachteile für die zentrale Zahlung ergeben sich 

1. durch den erforderlichen sehr umfangreichen Sehri.ftverkeh: 

2. Dadurch, dass viele Angehörige von ausländischen Freiwil- 

ligen die deutsche Sprache nur mangelhaft beherrschen und 

daher die Amtshilfe der Inlandsfamilienunterhaltsstellen 

in Anspruch nehmen müssen. In derartigen Fällen muss daheı 

der Bürgermeister und Landrat die Unterlagen prüfen und 

den Vorgang dem Amt abtreten, 

3. Die am Wohnsitz der Angehörigen befindlichen Bürger- 

meister können die Unterhaltsberechtigten vorladen und 

durch mündliche Besprechungen die sich ergebenden Un- 

klarheiten beseitigen, Die Prüfung der wirtschaftlichen F 
Lage ist dadurch bedeutend erleichtes und damit eine 

raschere Bearbeitung der Anträge ermöglicht. i 

v 
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4, Bei Bvakuierungen haben die Angehörigen ausländischer 

Freiwilliger wie reichsdeutsche 3taatsangehörige Anspruch 

auf Gewährung von Räumungsfamilienunterhalt. Dieser Anspruch 

muss von hier erst auf schriftlichen lege geklärt werden, 

während die Prüfung durch den am Wohnsitz der Unterhalts- 

berechtigten befindlichen Bürgermeister keine besonderen 

Schwierigkeiten bereitet, In derartigen Fällen mussten 

bisher die Bürgermeister und Landräte durch Zahlung von 

Abschlägen eingreifen, um eine Notlage zu verhindern, da 

die Angehörigen nur in seltenen Fällen das Amt von der 

bevorstehenden bzw, erfolgten Übersiedlung rechtzeitig 

verständigt haben. : 

5, Bei den Bürgermeistern und Landräten würde die Übernahme 

der Zahlung des Famllienunterhaltes an die Angehörigen 

ausländischer Freiwilliger der Waffen-ji, keinen beträcht- 

s lichen Arbeitsanfall ergeben, da es sich in den einzelnen 

Landkreisen nur um eine geringe Anzahl handelt, Zumindest 

würde sich ein erhöhter Lebensbedarf nicht ergeben, 

6. Durch Abgabe der Zahlung des Familienunterhaltes an die 

Bürgermeister und Landräte würde die Abteilung Familien- 

unterhalt beim hiesigen Amt stark entlastet werden. Die 

. Aufrechterhaltung dieser Abteilung, über die der gesaute 

Schriftwechsel mit den Fürsorgeoffizieren geleitet werden 

könnte, würde mit einem Drittel des derzeitigen Personal- 

standes durchgeführt werden kann, 

Der Reichsminister des Innern hat mit Schreiben vom 16.5.1944 anlässlich 

einer Beschwerde des Bürgermeisters in Hesepertwist, die sich aus Ver- 

zögerung der Bearbeitung von Anträgen ergeben hat, vorgeschlagen, die 

Zahlung des Familienunterhaltes für die Angehörigen ausländischer 

Freiwilliger aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung und im Interesse 

der Angehörigen selbst an die Landräte und Bürgermeister zu tragen, Das 

Aut hat diesen Vorschlag mit Schreiben vom 24.5,19%%4 abgelehnt. Das 

Schreiben des Reichsministers des I„nnern und die Durchschrift des 

Schreibens vom 24.5.1944 wird beigefügt. 

Prag II, den 22,.Juli 1944 

H=Untersturmführer (F) 
( it 
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Sollen die Einkängehefter für Organisationszwecke Farbmerkmale erhalten, 
so klebe man diese in dar Farbsignal-Feld auf dem Vorderdeckel, 
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